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§ 3 
Gesetzlicher Schulerhalter 

(1) Gesetzliche Schulerhalter sind: 
 
 1. das Land für Sonderschulen und selbständige Polytechnische Schulen, 

soferne sich deren Schulsprengel auf das Land erstreckt, sowie für 
Berufsschulen; 

 

§ 3 
Gesetzlicher Schulerhalter 

(1) Gesetzliche Schulerhalter sind: 
 
 1. das Land für Sonderschulen und selbständige Polytechnische Schulen, 

sofern sich deren Schulsprengel auf das Land erstreckt, sowie für 
Berufsschulen; 

 

§ 4 
Errichtung 

(1) 
(2) 
(3) Für die Errichtung, Standortverlegung oder Änderung der Bezeichnung 
einer berufsbildenden Pflichtschule ist die Bewilligung der Landesregierung 
erforderlich. Vor Erteilung der Bewilligung sind der Landesschulrat (Kollegium), 
die Kammer der Gewerblichen Wirtschaft, die Kammer für Arbeiter und 
Angestellte sowie der Gewerbliche Berufsschulrat anzuhören. Die Bewilligung 
ist zu versagen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 58 nicht gegeben sind 
oder bereits errichtete Schulen derselben Art in ihrem Bestand oder ihrer 
Organisationsform gefährdet sind. 
 
 (4) Die Bestimmung einer Pflichtschule als ganztägige Schulform erfolgt auf 
Antrag eines Schulerhalters oder mehrerer Schulerhalter und bedarf der 
Bewilligung der Landesregierung nach Anhörung des Landesschulrates 
(Kollegium) und des Bezirksschulrates (Kollegium). Im Verfahren sind die 
betroffenen Erziehungsberechigten und Lehrer zu hören. Der Antrag ist beim 
Landesschulrat bis 31. März für das kommende Schuljahr einzubringen. 
 
(5) Errichtet das Land als gesetzlicher Schulerhalter eine allgemeinbildende 
oder berufsbildende Pflichtschule, ist keine Bewilligung der Landesregierung 
erforderlich. Vor der Errichtung sind jedoch der Landesschulrat (Kollegium), 
bei berufsbildenden Pflichtschulen auch die Kammer der Gewerblichen 
Wirtschaft, die Kammer für Arbeiter und Angestellte sowie der Gewerbliche 
Berufsschulrat anzuhören. 

§ 4 
Errichtung 

(1) 
(2) 
(3) Für die Errichtung, Standortverlegung oder Änderung der Bezeichnung 
einer berufsbildenden Pflichtschule ist die Bewilligung der Landesregierung 
erforderlich. Vor Erteilung der Bewilligung sind der Landesschulrat (Kollegium), 
die Wirtschaftskammer, die Kammer für Arbeiter und Angestellte sowie der 
Gewerbliche Berufsschulrat anzuhören. Die Bewilligung ist zu versagen, wenn 
die Voraussetzungen gemäß § 58 nicht gegeben sind oder bereits errichtete 
Schulen derselben Art in ihrem Bestand oder ihrer Organisationsform 
gefährdet sind. 
 
 (4) Die Bestimmung einer Pflichtschule als ganztägige Schulform erfolgt auf 
Antrag eines Schulerhalters oder mehrerer Schulerhalter und bedarf der 
Bewilligung der Landesregierung nach Anhörung des Landesschulrates 
(Kollegium) und des Bezirksschulrates (Kollegium). Im Verfahren sind die 
betroffenen Erziehungsberechtigten und Lehrer zu hören. Der Antrag ist beim 
Landesschulrat bis 31. März für das kommende Schuljahr einzubringen. 
 
(5) Errichtet das Land als gesetzlicher Schulerhalter eine allgemeinbildende 
oder berufsbildende Pflichtschule, ist keine Bewilligung der Landesregierung 
erforderlich. Vor der Errichtung sind jedoch der Landesschulrat (Kollegium), 
bei berufsbildenden Pflichtschulen auch die Wirtschaftskammer, die Kammer 
für Arbeiter und Angestellte sowie der Gewerbliche Berufsschulrat anzuhören. 
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§ 6 
Stillegung, Auflassung und Aufhebung 

(1) Eine allgemeinbildende Pflichtschule kann stillgelegt werden, wenn: 
 
 1. .. 
 2. hiedurch bei Volksschulen eine Verbesserung der Organisationsform 

erreicht werden kann oder… 
(2) – (3) 
 (4) Die Landesregierung hat über Antrag des gesetzlichen Schulerhalters die 
Auflassung einer Pflichtschule zu bewilligen. Die Bewilligung ist zu versagen, 
wenn die Errichtungsvoraussetzungen für die betroffene Schule weiterhin 
gegeben sind. Vor Erteilung der Bewilligung ist bei einer allgemeinbildenden 
Pflichtschule der Landesschulrat (Kollegium), bei einer berufsbildenden 
Pflichtschule sind auch die Kammer der Gewerblichen Wirtschaft, die Kammer 
für Arbeiter und Angestellte sowie der Gewerbliche Berufsschulrat anzuhören. 
 
 
(6) Ist eine der Voraussetzungen für die Errichtung einer allgemeinbildenden 
Pflichtschule (§ 17, § 23, § 29 und § 35) oder einer berufsbildenden 
Pflichtschule (§ 58) weggefallen, kann die Landesregierung nach Anhörung 
des Landesschulrates (Kollegium), bei einer berufsbildenden Pflichtschule 
auch nach Anhörung der Kammer der Gewerblichen Wirtschaft, der Kammer 
für Arbeiter und Angestellte sowie des Gewerblichen Berufsschulrates die 
Auflassung der Schule von amtswegen anordnen. 
 

§ 6 
Stillegung, Auflassung und Aufhebung 

(1) Eine allgemeinbildende Pflichtschule kann stillgelegt werden, wenn: 
 
 1. .. 
 2. dadurch bei Volksschulen eine Verbesserung der Organisationsform 

erreicht werden kann oder… 
 
(3a) Baulichkeiten und Liegenschaften stillgelegter Schulen, die für 
Schulzwecke gewidmet sind, können einer Verwendung für andere Zwecke 
zugeführt werden, wenn nach Ende der Stillegung die Verwendung für 
Schulzwecke wiederhergestellt werden kann. 
 
 (4) Die Landesregierung hat über Antrag des gesetzlichen Schulerhalters die 
Auflassung einer Pflichtschule zu bewilligen. Die Bewilligung ist zu versagen, 
wenn dadurch für die betroffenen Schüler der Schulweg nicht mehr zumutbar 
ist. Vor Erteilung der Bewilligung ist bei einer allgemeinbildenden Pflichtschule 
der Landesschulrat (Kollegium), bei einer berufsbildenden Pflichtschule sind 
auch die Wirtschaftskammer, die Kammer für Arbeiter und Angestellte sowie 
der Gewerbliche Berufsschulrat anzuhören. 
 
 
(6) Ist eine der Voraussetzungen für die Errichtung einer allgemeinbildenden 
Pflichtschule (§ 17, § 23, § 29 und § 35) oder einer berufsbildenden 
Pflichtschule (§ 58) weggefallen, kann die Landesregierung nach Anhörung 
des Landesschulrates (Kollegium), bei einer berufsbildenden Pflichtschule 
auch nach Anhörung der Wirtschaftskammer, der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte sowie des Gewerblichen Berufsschulrates die Auflassung der 
Schule von amtswegen anordnen. 

 
§ 8 

Bildungsregion und Schulsprengel 
(1) …(5)  
(6) Die Festsetzung (Bildung, Änderung, Aufhebung) der Schulsprengel für 
berufsbildende Pflichtschulen erfolgt durch die Landesregierung entweder von 
amtswegen oder über Antrag des Gewerblichen Berufsschulrates durch 

§ 8 
Bildungsregion und Schulsprengel 

(1) …(5)  
(6) Die Festsetzung (Bildung, Änderung, Aufhebung) der Schulsprengel für 
berufsbildende Pflichtschulen erfolgt durch die Landesregierung entweder von 
amtswegen oder über Antrag des Gewerblichen Berufsschulrates durch 
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Verordnung. Der Landesschulrat (Kollegium), die Kammer der Gewerblichen 
Wirtschaft, die Kammer für Arbeiter und Angestellte, alle beteiligten 
gesetzlichen Schulerhalter und der Gewerbliche Berufsschulrat (Kollegium) 
sind anzuhören. 
 
(7) Soferne sich ein Schulsprengel auf zwei oder mehrere Bundesländer 
erstrecken soll, hat die Landesregierung vor seiner Festsetzung (Bildung, 
Änderung, Aufhebung) die erforderlichen Vereinbarungen mit den beteiligten 
Landesregierungen zu treffen. 

 

Verordnung. Der Landesschulrat (Kollegium), die Wirtschaftskammer, die 
Kammer für Arbeiter und Angestellte, alle beteiligten gesetzlichen 
Schulerhalter und der Gewerbliche Berufsschulrat (Kollegium) sind anzuhören. 
 
(7) Sofern sich ein Schulsprengel auf zwei oder mehrere Bundesländer 
erstrecken soll, hat die Landesregierung vor seiner Festsetzung (Bildung, 
Änderung, Aufhebung) die erforderlichen Vereinbarungen mit den beteiligten 
Landesregierungen zu treffen. 

 

§ 11 
Allgemeine Zugänglichkeit der Schulen und Unentgeltlichkeit 

des Unterrichtes 
(1)  
(2) Die Aufnahme eines Schülers in eine öffentliche Schule darf nur abgelehnt 
werden, 
 
 a) wenn der Schüler die schulrechtlichen Aufnahmsbedingungen nicht 

erfüllt; …. 
 

§ 11 
Allgemeine Zugänglichkeit der Schulen und Unentgeltlichkeit 

des Unterrichtes 
(1)  
(2) Die Aufnahme eines Schülers in eine öffentliche Schule darf nur abgelehnt 
werden, 
 
 a) wenn der Schüler die schulrechtlichen Aufnahmebedingungen nicht 

erfüllt; … 
 

§ 26b 
Führung des Unterrichtsgegenstandes Bewegung und Sport 

 (1)  Der Unterricht in Bewegung und Sport ist getrennt nach Geschlechtern zu 
erteilen. Dabei können auch Schüler mehrerer Klassen zusammengefaßt 
werden, soweit hiedurch die festgelegte Klassenschülerhöchstzahl nicht 
überschritten wird. 
 

§ 26b 
Führung des Unterrichtsgegenstandes Bewegung und Sport 

 (1)  Der Unterricht in Bewegung und Sport ist getrennt nach Geschlechtern zu 
erteilen. Dabei können auch Schüler mehrerer Klassen zusammengefaßt 
werden, soweit dadurch die festgelegte Klassenschülerhöchstzahl nicht 
überschritten wird. 
 

§ 32b 
Unterricht in Schülergruppen nach Leistungsgruppen 

An den im § 28 Abs. 3 genannten Sonderschulen mit dem Lehrplan der 
Hauptschule oder der Polytechnischen Schule sind in Pflichtgegenständen mit 
Leistungsgruppen Schülergruppen einzurichten, deren Zahl die Anzahl der 
Klassen der betreffenden Behinderungsart auf einer Schulstufe um 1 
überschreiten darf. Die durchschnittliche Mindestzahl der Schüler für die 
Einrichtung von Schülergruppen ist vom Landesschulrat 

§ 32b 
Unterricht in Schülergruppen nach Leistungsgruppen 

An den im § 28 Abs. 3 genannten Sonderschulen mit dem Lehrplan der 
Hauptschule oder der Polytechnischen Schule sind in Pflichtgegenständen mit 
Leistungsgruppen Schülergruppen einzurichten, deren Zahl die Anzahl der 
Klassen der betreffenden Behinderungsart auf einer Schulstufe um 1 
überschreiten darf. Die durchschnittliche Mindestzahl der Schüler für die 
Einrichtung von Schülergruppen ist vom Landesschulrat 
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(Kollegium) unter Bedachtnahme auf die Behinderungsart und die 
Anforderungen im betreffenden Pflichtgegenstand sowie die regionalen 
Verhältnisse festzulegen. Hiebei darf das Verhältnis der gesetzlichen 
Klassenschülerhöchstzahlen zur Mindestzahl nicht günstiger sein als bei einer 
Hauptschule oder einer Polytechnischen Schule. Die Höchstzahl der Schüler in 
einer Schülergruppe darf die im § 32 Abs. 1 genannten Zahlen nicht 
übersteigen. 
 

 
(Kollegium) unter Bedachtnahme auf die Behinderungsart und die 
Anforderungen im betreffenden Pflichtgegenstand sowie die regionalen 
Verhältnisse festzulegen. Dabei darf das Verhältnis der gesetzlichen 
Klassenschülerhöchstzahlen zur Mindestzahl nicht günstiger sein als bei einer 
Hauptschule oder einer Polytechnischen Schule. Die Höchstzahl der Schüler in 
einer Schülergruppe darf die im § 32 Abs. 1 genannten Zahlen nicht 
übersteigen. 
 

§ 36 
Schulsprengel 

(1)  
(2) Für Polytechnische Schulen, die einer Volks-, Haupt- oder Sonderschule 
angeschlossen sind, ist der Schulsprengel dieser Schule auch der 
Pflichtsprengel der Polytechnischen Schule, soferne nicht ein anderer 
Sprengel festgesetzt wird. 
 

§ 36 
Schulsprengel 

(1)  
(2) Für Polytechnische Schulen, die einer Volks-, Haupt- oder Sonderschule 
angeschlossen sind, ist der Schulsprengel dieser Schule auch der 
Pflichtsprengel der Polytechnischen Schule, sofern nicht ein anderer Sprengel 
festgesetzt wird. 
 

§ 44 
Schulaufwand 

(1) 
(2)  
(3) Zum Schulaufwand gehören insbesondere die Kosten: 
 
 1. - 5 
 6. der Beistellung von Schulbüchern und anderen Lernmitteln für Kinder 

minderbemittelter Eltern,…. 
 

§ 44 
Schulaufwand 

(1) 
(2)  
(3) Zum Schulaufwand gehören insbesondere die Kosten: 
 
 1. - 5 
 6. der Beistellung von Schulbüchern und anderen Lernmitteln für Kinder 

unterstützungsbedürftiger Eltern,… 
 

§ 61b 
Unterricht in Schülergruppen nach Leistungsgruppen 

In den Pflichtgegenständen im Bereich des betriebswirtschaftlichen und 
fachtheoretischen Unterrichts können im Hinblick auf die Leistungsgruppen bei 
mindestens 20 Schülern zwei Schülergruppen, bei mindestens 40 Schülern 
drei Schülergruppen gebildet werden. An ganzjährigen und saisonmäßigen 
Berufsschulen dürfen bei 2 oder 3 Parallelklassen höchstens 4 

§ 61b 
Unterricht in Schülergruppen nach Leistungsgruppen 

In den Pflichtgegenständen im Bereich des betriebswirtschaftlichen und 
fachtheoretischen Unterrichts können im Hinblick auf die Leistungsgruppen bei 
mindestens 20 Schülern zwei Schülergruppen, bei mindestens 40 Schülern 
drei Schülergruppen gebildet werden. An ganzjährigen und saisonmäßigen 
Berufsschulen dürfen bei 2 oder 3 Parallelklassen höchstens 4 
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Schülergruppen, bei 4 Parallelklassen höchstens 6 Schülergruppen, bei 5 
Parallelklassen höchstens 7 Schülergruppen gebildet werden und darf ab 6 
Parallelklassen die Anzahl der Schülergruppen die Anzahl der Parallelklassen 
um nicht mehr als 2, ab 10 Parallelklassen um nicht mehr als 3, ab 15 
Parallelklassen um nicht mehr als 4 und ab 20 Parallelklassen um nicht mehr 
als 5 übersteigen; hiebei gelten als Parallelklassen alle Klassen für einen 
Lehrberuf oder eine Gruppe von Lehrberufen auf einer Stufe. An 
lehrgangsmäßigen Berufsschulen darf die Anzahl der Schülergruppen die 
Anzahl der Parallelklassen um nicht mehr als 1, ab 6 Parallelklassen um nicht 
mehr als 2, ab 11 Parallelklassen um nicht mehr als 3 und ab 16 
Parallelklassen um nicht mehr als 4 übersteigen; hiebei gelten als 
Parallelklassen die Klassen für einen Lehrberuf oder eine Gruppe von 
Lehrberufen eines Lehrganges auf einer Stufe. 

 

Schülergruppen, bei 4 Parallelklassen höchstens 6 Schülergruppen, bei 5 
Parallelklassen höchstens 7 Schülergruppen gebildet werden und darf ab 6 
Parallelklassen die Anzahl der Schülergruppen die Anzahl der Parallelklassen 
um nicht mehr als 2, ab 10 Parallelklassen um nicht mehr als 3, ab 15 
Parallelklassen um nicht mehr als 4 und ab 20 Parallelklassen um nicht mehr 
als 5 übersteigen; dabei gelten als Parallelklassen alle Klassen für einen 
Lehrberuf oder eine Gruppe von Lehrberufen auf einer Stufe. An 
lehrgangsmäßigen Berufsschulen darf die Anzahl der Schülergruppen die 
Anzahl der Parallelklassen um nicht mehr als 1, ab 6 Parallelklassen um nicht 
mehr als 2, ab 11 Parallelklassen um nicht mehr als 3 und ab 16 
Parallelklassen um nicht mehr als 4 übersteigen; dabei gelten als 
Parallelklassen die Klassen für einen Lehrberuf oder eine Gruppe von 
Lehrberufen eines Lehrganges auf einer Stufe. 

 
§ 70 

Aufgaben 
Dem Gewerblichen Berufsschulrat obliegt die Besorgung der Aufgaben, die 
dem Land als gesetzlicher Schulerhalter gemäß § 3 Abs. 1 Z. 1 für die 
lehrgangsmäßigen Berufsschulen zukommen, ausgenommen: 
 

 

§ 70 
Aufgaben 

Dem Gewerblichen Berufsschulrat obliegt die Besorgung der Aufgaben, die 
dem Land als gesetzlicher Schulerhalter gemäß § 3 Abs. 1 Z. 1 für die 
Berufsschulen zukommen, ausgenommen: 
 

 
§ 72 

Kollegium 
(1) Dem Kollegium gehören als Mitglieder an: 
 1. mit beschließender Stimme: 
 a)  
 b)  
 c) drei von der Kammer der Gewerblichen Wirtschaft für 

Niederösterreich bestellte Vertreter, 
 
 d) ein vom Wirtschaftsförderungsinstitut der Kammer der Gewerblichen 

Wirtschaft für Niederösterreich bestellter Vertreter,…… 
(2) – (6) 
 (7) Die Konstituierung des Kollegiums obliegt der Landesregierung. Hiebei 
führt jenes Mitglied der Landesregierung den Vorsitz, das nach der 
Geschäftsverteilung der Landesregierung mit den Angelegenheiten der 
gewerblichen und kaufmännischen Berufsschulen betraut ist. 

§ 72 
Kollegium 

(1) Dem Kollegium gehören als Mitglieder an: 
 1. mit beschließender Stimme: 
 a)  
 b)  
 c) drei von der Wirtschaftskammer für Niederösterreich bestellte 

Vertreter, 
 
 d) ein vom Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer für 

Niederösterreich bestellter Vertreter,…… 
(2) – (6) 
 (7) Die Konstituierung des Kollegiums obliegt der Landesregierung. Dabei 
führt jenes Mitglied der Landesregierung den Vorsitz, das nach der 
Geschäftsverteilung der Landesregierung mit den Angelegenheiten der 
gewerblichen und kaufmännischen Berufsschulen betraut ist. 
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§ 73 
Erlöschen der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft (Ersatzmitgliedschaft) erlischt 
 
 1. durch Tod, 
 
 2. durch Verzicht, der dem Obmann, und soferne dieser eine 

Verzichtserklärung abgibt, dem Obmannstellvertreter gegenüber 
schriftlich zu erklären ist, 

 
 3. durch Widerrruf der Bestellung oder…… 

 

§ 73 
Erlöschen der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft (Ersatzmitgliedschaft) erlischt 
 
 1. durch Tod, 
 
 2. durch Verzicht, der dem Obmann, und sofern dieser eine 

Verzichtserklärung abgibt, dem Obmannstellvertreter gegenüber 
schriftlich zu erklären ist, 

 
 3. durch Widerruf der Bestellung oder…… 

 
§ 74 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1)  
 (2) 
(3) Die Mitglieder haben Anspruch auf Reisekostenvergütung und Reisezulage 
nach den Bestimmungen der Landesreisegebührenvorschrift für die NÖ 
Landesbeamten der Dienstklasse VII. 

 

§ 74 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1)  
 (2) 
(3) Die Mitglieder haben Anspruch auf Reisekostenvergütung und Reisezulage 
nach den Bestimmungen der Landes-Reisegebührenvorschrift für die NÖ 
Landesbeamten (DPL 1972, LGBl. 2200). 

 
 


